
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Bekanntmachung
zur Verlängerung der vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirt-
schaftsamt München ermittelten Überschwemmungsgebiets an
der Strogen von Flusskilometer 0,6 bis 33,5 (Gewässer II), am Stro-
genkanal von Flusskilometer 0,6 bis 2,9 (Gewässer II), am Strogen-
flutkanal von Flusskilometer 0,0 bis 2,4 (Gewässer II) und an der
Sempt von Flusskilometer 7,8 bis 12,7 (Gewässer II) auf dem Ge-
biet der Gemeinden Walpertskirchen, Bockhorn, Fraunberg, War-
tenberg und Langenpreising (Landkreis Erding)

auf dem im gebiet der gemeinden Walpertskirchen, bockhorn,
Fraunberg, Wartenberg und Langenpreising im Landkreis erding
wurde das Überschwemmungsgebiet an der Strogen von Flusskilo-
meter 0,6 bis 33,5 (gewässer ii), am Strogenkanal von Flusskilome-
ter 0,6 bis 2,9 (gewässer ii), am Strogenflutkanal von Flusskilometer
0,0 bis 2,4 (gewässer ii) und an der Sempt von Flusskilometer 7,8
bis 12,7 (gewässer ii), im Folgenden Überschwemmungsgebiet be-
zeichnet, im amtsblatt des Landkreises erding nr. 44 vom
28.10.2015 bekanntgemacht. Das Überschwemmungsgebiet gilt
damit als vorläufig gesichert (§ 76 abs. 3 Whg i.V.m. art. 47 abs. 2
Sätze 1, 2 und 4 bayWg).
Die vorläufige Sicherung endet, sobald die rechtsverordnung zur
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in kraft tritt oder das
Festsetzungsverfahren eingestellt wird, spätestens jedoch nach ab-
lauf von fünf Jahren (vgl. art. 47 abs. 4 Sätze 1 und 2 bayWg). im
begründeten einzelfall kann die Frist von der kreisverwaltungsbe-
hörde gemäß art. 47 abs. 4 Satz 3 bayWg verlängert werden. 

Das Überschwemmungsgebiet wurde durch das Wasserwirtschafts-
amt münchen neu berechnet und in den beigefügten Übersichts-
plänen vom 08.09.2020 dargestellt. Zudem liegt der abschnitt der
Strogen innerhalb des hochwasserrisikogebietes nach § 73 abs. 1
i.V.m. § 73 abs. 5 Satz 2 nr. 1 Whg und ist daher verpflichtend als
Überschwemmungsgebiet festzusetzten (§ 76 abs. 2 Satz 1 nr. 1
Whg). 
es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die
ermittlung und die Dokumentation einer von natur aus bestehen-
den gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder verän-
derbare Planung handelt. 
Das Landratsamt erding beabsichtigt das Überschwemmungsgebiet
zukünftig durch rechtsverordnung festzusetzen.
aufgrund der neuberechnungen kann die Festsetzung jedoch nicht
bis zum ablauf der 5-Jahres-Frist erfolgen. 
Das Landratsamt erding macht aus diesem grund hiermit bekannt,
dass die vorläufige Sicherung für das Überschwemmungsgebiet, auf
grundlage der neuen karten von 2020, zur Festsetzung des Über-
schwemmungsgebiets durch rechtsverordnung verlängert wird
(art. 47 abs. 4 Satz 3 bayWg).
grundlage für die ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das
100-jährliche hochwasser (bemessungshochwasser − hQ100). ein
100-jährliches hochwasser wird an einem Standort im statistischen
Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da
es sich um einen mittelwert handelt, kann dieser abfluss innerhalb
von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 
Die bei einem bemessungshochwasser überschwemmten Flächen
sind in den Übersichtskarten im maßstab m 1 : 25 000 blau einge-
fasst. Diese und die Detailkarten im maßstab m 1 : 2 500 können zu
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den üblichen Öffnungszeiten, allerdings nur mit vorheriger Termin-
vereinbarung, im Landratsamt erding, Dienstgebäude: Freisinger
Str. 67, 85435 erding und in den jeweiligen gemeinden
- gemeinde Walpertskirchen, Verwaltungsgemeinschaft hörlkofen,

erdinger Straße 8 a, 85457 Wörth, Ortsteil hörlkofen
- gemeinde bockhorn, rathausplatz 1, 85461 bockhorn
- gemeinde Fraunberg, rathausplatz 1, 85447 Fraunberg
- gemeinde Wartenberg, Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg,

marktplatz 8, 85456 Wartenberg
- gemeinde Langenpreising, Verwaltungsgemeinschaft Warten-

berg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg
sowie im internet auf der homepage des Landkreises erding unter
https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/über-
schwemmungsgebiete/ eingesehen werden. 

Aufgrund der seither erfolgten Gesetzesänderung wird im Folgen-
den nochmals auf die Rechtsfolgen der vorläufigen Sicherung hin-
gewiesen: 

im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78
abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit abs. 8 des Wasserhaushaltsgesetzes
(Whg) die ausweisung neuer baugebiete im außenbereich in bau-
leitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem baugesetzbuch
(baugb) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die ausweisung aus-
schließlich der Verbesserung des hochwasserschutzes dient, sowie
für bauleitpläne für häfen und Werften (§ 78 abs. 1 Satz 2 Whg). 
ausnahmsweise kann das Landratsamt (kreisverwaltungsbehörde)
erding abweichend von genannten Verbot nach § 78 abs. 1 Satz 1
Whg die ausweisung neuer baugebiete unter den Voraussetzungen
des § 78 abs. 2 Whg zulassen.
nach § 78 abs. 3 in Verbindung mit abs. 8 Whg hat die gemeinde

bei der aufstellung, Änderung oder ergänzung von bauleitplänen
für gebiete, die nach § 30 abs. 1 und 2 oder § 34 baugb zu beur-
teilen sind, in der abwägung nach § 1 abs. 7 baugb insbesondere
zu berücksichtigen:
1. die Vermeidung nachteiliger auswirkungen auf Oberlieger und

unterlieger,
2. die Vermeidung einer beeinträchtigung des bestehenden hoch-

wasserschutzes und
3. die hochwasserangepasste errichtung von bauvorhaben.
Dies gilt für Satzungen nach § 34 abs. 4 und § 35 abs. 6 baugb ent-
sprechend.
nach § 78 abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit abs. 8 Whg ist die er-
richtung oder erweiterung baulicher anlagen nach den §§ 30, 33,
34 und 35 baugb untersagt. Das Verbot gilt nicht für maßnahmen
des gewässerausbaus, des baus von Deichen und Dämmen, der ge-
wässer- und Deichunterhaltung und des hochwasserschutzes des
messwesens (§ 78 abs. 4 Satz 2 Whg).
im einzelfall kann das Landratsamt (kreisverwaltungsbehörde) er-
ding abweichend von § 78 abs. 4 Satz 1 Whg die errichtung oder
erweiterung baulicher anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35
baugb gemäß § 78 abs. 5 Whg zulassen, wenn 
1. das Vorhaben

a) die hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich be-
einträchtigt und der Verlust von verloren gehendem rückhalte-
raum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
b) den Wasserstand und den abfluss bei hochwasser nicht nach-
teilig verändert,
c) den bestehenden hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder

2. die nachteiligen auswirkungen durch nebenbestimmungen aus-
geglichen werden können.

bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch
die auswirkungen auf die nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78
abs. 5 Satz 2 Whg).
gemäß § 78a abs. 1 in Verbindung mit abs. 6 Whg ist in vorläufig
gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt:
1. die errichtung von mauern, Wällen oder ähnlichen anlagen, die

den Wasserabfluss behindern können,
2. das aufbringen und ablagern von wassergefährdenden Stoffen

auf dem boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im rahmen einer
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von an-
lagen,

4. das ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von gegen-
ständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fort-
geschwemmt werden können,

5. das erhöhen oder Vertiefen der erdoberfläche,
6. das anlegen von baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese

den Zielen des vorsorgenden hochwasserschutzes gemäß § 6 abs.
1 Satz 1 nr. 6 und § 75 abs. 2 Whg entgegenstehen,

7. die umwandlung von grünland in ackerland,
8. die umwandlung von auwald in eine andere nutzungsart.
Die zuvor genannten Verbote nach § 78a abs. 1 gelten nicht für
maßnahmen des gewässerausbaus, des baus von Deichen und
Dämmen, der gewässer- und Deichunterhaltung, des hochwasser-
schutzes, einschließlich maßnahmen zur Verbesserung oder Wie-
derherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses auf
rückhalteflächen, für maßnahmen des messwesens sowie für
handlungen, die für den betrieb von zugelassenen anlagen oder im
rahmen zugelassener gewässerbenutzungen erforderlich sind.
Das Landratsamt (kreisverwaltungsbehörde) erding kann im einzel-
fall abweichend von den zuvor genannten Verboten maßnahmen
zulassen, wenn 
1. belange des Wohls der allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,
2. der hochwasserabfluss und die hochwasserrückhaltung nicht we-

sentlich beeinträchtigt werden und
3. eine gefährdung von Leben oder gesundheit oder erhebliche

Sachschäden nicht zu befürchten sind 
oder wenn die nachteiligen auswirkungen durch nebenbestimmun-
gen ausgeglichen werden können (§ 78a abs. 2 Satz 1 Whg). bei
der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten nummern
2 und 3 sind auch die auswirkungen auf die nachbarschaft zu be-
rücksichtigen (§ 78a abs. 2 Satz 3 Whg).
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Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit nebenbestimmungen
versehen oder widerrufen werden (§ 78a abs. 2 Satz 2 Whg).
nach § 78a abs. 3 in Verbindung mit abs. 6 Whg sind in vorläufig
gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmittelbar
bevorstehenden hochwassergefahr gegenstände nach § 78a abs.
1 nr. 4 Whg durch ihren besitzer unverzüglich aus dem gefahren-
bereich zu entfernen.
nach § 78c abs. 1 Whg ist die errichtung neuer heizölverbraucher-
anlagen in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ver-
boten. Das Landratsamt erding kann auf antrag ausnahmen
zulassen, wenn keine anderen weniger wassergefährdenden ener-
gieträger zu wirtschaftlich vertretbaren kosten zur Verfügung ste-
hen und die heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet
wird.
heizölverbraucheranlagen, die in vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten vorhanden sind, sind gemäß § 78c abs. 2
Whg vom betreiber bis zum 5. Januar 2023 nach den allgemein an-
erkannten regeln der technik hochwassersicher nachzurüsten. Soll-
ten heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, so sind
diese zum Zeitpunkt der Änderung hochwassersicher nachzurüsten.
in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für an-
lagen zum umgang mit wassergefährdenden Stoffen insbesondere
die anforderungen nach § 50 der Verordnung über anlagen zum
umgang mit wassergefährdenden Stoffen (awSV). Für Jauche-,
gülle- und Silagesickersaftanlagen (JgS-anlagen) im Sinne des § 2
abs. 13 awSV gelten anstelle des § 50 insbesondere die bestimmun-
gen der nrn. 8.2 und 8.3 anlage 7 awSV. Zudem haben betreiber
prüfpflichtiger anlagen gemäß § 46 awSV die Prüfzeitpunkte und -
intervalle nach maßgabe der anlage 6 awSV zu beachten.
hinweis:
ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete werden im internet unter
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informations-
dienst/index.htm im „informationsdienst Überschwemmungsge-
fährdete gebiete in bayern“ (iÜg) für die Öffentlichkeit
dokumentiert. Dort sind auch weitere informationen über Über-
schwemmungsgebiete sowie rechtliche grundlagen und hinweise
zum Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind
beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen.

Landratsamt erding
erding, 20.10.2020
gez. martin bayerstorfer, Landrat

Gemeinde Berglern
Absage der Bürgerversammlung Berglern

Liebe berglernerinnen und berglerner,
aufgrund der steigenden Coronazahlen wird unsere bürgerver-
sammlung in berglern am 05.11.2020 und damit für das Jahr 2020
abgesagt. Wir bitten um Verständnis! bitte nehmen Sie aufeinander
rücksicht und halten Sie weiter die allgemeinen Coronaregeln ein.
bleiben Sie gesund!

herzliche grüße
ihr anton Scherer, erster bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Donnerstag, 29.10.2020, um 19:00 uhr findet im rathaus
Fraunberg, rathausplatz 1, 85447 Fraunberg eine Sitzung der 

Verbandsversammlung mit folgender tagesordnung statt.
1. Vorstellung der anlagenbewertung aus 2018
2. entscheidung ub̈er das benutzungsrecht von trinkwasser soweit

die bereitstellung von Wasser in trinkwasserqualität nicht not-
wendig ist

3. Festlegung abrechnungsmodell mehrwertsteuer fur̈ 2020
4. Jahresrechnung 2019
4.1 Vorlage
4.2 beschlussfassung zu haushaltsub̈erschreitungen

4.3 beschlussfassung zu haushaltsresten
5. Vorlage kaufmännischer Jahresabschluss 2018
6. bauleitplanung der mitgliedsgemeinden
7. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 24.06.2020
8. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
9. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 20.10.2020
anton Scherer, Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung;
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Sondergebiet Heinrichsruh“ nach § 3 Abs. 1 BauGB

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
11.04.2019 die aufstellung des o.g. bauleitplans gem. § 2 abs. 1
baugb beschlossen und in der Sitzung vom 15.10.2020 den entwurf
des architekturbüros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt.
Der geltungsbereich, der die Flnr. 2275 gemarkung berglern mit-
samt der Zufahrtsstraße umfasst, wird begrenzt
im norden: durch die Starkstromleitung
im Osten: durch den Schwarzgraben
im Süden und Westen: durch die landwirtschaftlich genutzte Fläche
Der geltungsbereich des bebauungsplans ist zudem aus nachfol-
gendem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung
ist.

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 02.11.2020 bis einschließlich 01.12.2020 im
Dienstgebäude (bauamt Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus.
Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur niederschrift abgegeben werden.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 1 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.berglern.de veröffentlicht.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
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dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

gemeinde berglern
Wartenberg, 22.10.2020
gez. anton Scherer, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Eittinger Straße Zentrum – 1.
Änderung“

Der gemeinderat berglern hat in öffentlicher Sitzung vom
15.10.2020 den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
13.07.2020 des architekturbüros Pezold - nach § 10 baugb als Sat-
zung beschlossen. Der bebauungsplan und die örtlichen bauvor-
schriften treten mit dieser bekanntmachung in kraft, vgl. § 10 abs.
3 baugb. Der geltungsbereich des bebauungsplans wird im Süden
durch die eittinger Straße, im Westen durch die Straße am altwas-
ser und im norden durch den bergweg begrenzt und ist aus nach-
folgendem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der
bekanntmachung ist:

Jedermann kann den bebauungsplan mit der begründung im
Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, markt-
platz 8, 85456 Wartenberg (bauamt Zimmer 219) einsehen und
über deren inhalt auskunft verlangen.
auf die Voraussetzungen für die geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln der abwä-
gung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 baugb wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 baugb beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 baugb beachtliche mängel des abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit bekanntmachung des be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den mangel
begründen soll, ist darzulegen. außerdem wird auf die Vorschriften
des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 sowie abs. 4 baubg hingewiesen. Da-
nach erlöschen entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
baugb eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach ablauf des kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeige-
führt wird.

Wartenberg, 23.10.2020
gemeinde berglern
gez. anton Scherer, erster bürgermeister

Das Zwergerlhaus beteiligt sich als Sammelstelle bei der Aktion
„Geschenk mit Herz“

„geschenk mit herz“ verbindet kinder und deren Familien aus
Deutschland mit bedürftigen kindern weltweit. Viele kinder dieser
Welt leben in armut, krieg und ungerechtigkeit, ohne jegliche Pers-
pektive und Schutz. Sehr früh werden sie mit themen und einem
alltag konfrontiert, der sie überfordert und vor existenzielle Prob-
leme stellt. nur selten dürfen sie einfach nur kind sein. ihnen wollen
wir mit unserer aktion ein Lächeln ins gesicht zaubern.
nähere informationen finden Sie auf: https://www.geschenk-mit-
herz.de. Päckchen können bis zum 15.11.2020 im Zwergerlhaus von
7:30 uhr bis 15:30 uhr abgegeben werden.

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Dienstag, 03.11.2020, um 19:00 uhr findet im mehrzweck-
raum der gS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising

eine Sitzung des gemeinderates Langenpreising 
mit folgender tagesordnung statt.

1. nachtragshaushaltssatzung 2020
2. Dorferneuerung; erweiterung des umgriffs
3. baugebiet thenner-See-Straße - auswahl bepflanzung
4. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
5. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
6. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

06.10.2020
7. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 23.10.2020
Josef Straßer, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„St.-Stefansplatz“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat Langenpreising hat in seiner öffentlichen Sitzung
vom 07.07.2020 die aufstellung des o.g. bauleitplans beschlossen
und in der Sitzung vom 06.10.2020 den entwurf des architekturbü-
ros Pezold i.d.F. vom 24.09.2020 gebilligt und zur auslegung be-
stimmt. Der geltungsbereich des bebauungsplans liegt zwischen
den grundstücken St.-Stefansplatz 3 und 15 südlich der gemeinde-
straße und endet im Süden beim Weiher. Der geltungsbereich des
bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich,
der bestandteil der bekanntmachung ist.

4



Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 09.11.2020 bis einschließlich 09.12.2020 im
Dienstgebäude  der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, markt-
platz 8, 85456 Wartenberg (bauamt, Zimmer 219) für jedermanns
einsicht öffentlich aus. 
Während der auslegungsfrist können schriftlich oder zur nieder-
schrift Stellungnahmen abgegeben werden. 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist. 
Folgende arten umweltbezogener informationen sind aus der be-
bauungsplanbegründung, dem umweltbericht und Stellungnahmen
verfügbar und werden ausgelegt:
• beeinträchtigungen von gesundheit/erholung durch emissionen

(Lärm, Staub, gerüche);
• betroffenheit von Schutzgebieten, biotopen und von geschützten

arten; 
• umfang der Flächeninanspruchnahme;
• bodenversiegelung und beeinträchtigung der bodenfunktionen;
• betroffenheit von grund- und Oberflächenwasser;
• auswirkungen der Planung auf das lokale klima; klimaschutzmaß-

nahmen;
• empfindlichkeit und beeinträchtigung des Landschaftsbildes;
• betroffenheit von bodendenkmälern und sonstigen kultur- und

Sachgütern;
• bewertung der vorgenannten auswirkungen und maßnahmen zur

Vermeidung, Verringerung und zum ausgleich der auswirkungen;
Die diesen informationen zugrundeliegenden unterlagen liegen
ebenfalls aus.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.langenpreising.de veröffentlicht.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 23.10.2020
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Thenner-See-Straße – 1. Änderung“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat Langenpreising hat in seiner öffentlichen Sitzung
vom 18.05.2020 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlossen
und in der Sitzung vom 06.10.2020 den entwurf des architekturbü-
ros Pezold i.d.F. vom 18.08.2020 gebilligt und zur auslegung be-
stimmt. Der geltungsbereich des bebauungsplans schließt im
Westen durch die Sport- und erholungsfläche baischweiher ab. im
norden verläuft die grenze des geltungsbereiches des bebauungs-
plans an der unteren grundstücksgrenze der bebauung entlang der
Linnerwegstraße, im Osten entlang der thenner-See-Straße. im
Süden wird der geltungsbereich des bebauungsplanes durch den
gemeindeweg Linnerwegäcker abgeschlossen. Der geltungsbereich
des bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersicht-
lich, der bestandteil der bekanntmachung ist.

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 09.11.2020 bis einschließlich 09.12.2020 im
Dienstgebäude (bauamt Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgege-
ben werden.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.langenpreising.de veröffentlicht.
im vereinfachten Verfahren nach § 13 baugb wird von der umwelt-
prüfung nach § 2 abs. 4 baugb abgesehen. Der hinweis gem. § 13
abs. 3 Satz 2 erfolgt hiermit.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 23.10.2020
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
Hinweis zu den Bürgerversammlungen

Die bürgerversammlungen des marktes Wartenberg können nur bei
einem inzidenzwert unter 35 stattfinden. eine entscheidung zur
Durchführbarkeit fällt anhand des inzidenzwertes jeweils am Mon-
tag vor der geplanten bürgerversammlung. 
Für die bürgerversammlung am 12. november wird also am 9. no-
vember entschieden.

Telefonische Seniorensprechstunde

Die Seniorenreferenten bieten für den telefonischen kontakt diese
termine an:
• Donnerstag, 29.10.,18-19 uhr
• Donnerstag, 19.11.,18-19 uhr
Die kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten:
nina hieronymus, 0176/92469982, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul neumeier, 08762/3516, paul.neumeier@wartenberg.de
martina Scheyhing, 0175/3331105, martina.scheyhing@wartenberg.de
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Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

berglern montag, 2.11.
Langenpreising 1 Dienstag, 3.11.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 3.11.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 4.11.

Gemeinde Berglern
Berglerner Laternenfenster

aufgrund der aktuellen Coronalage wollen wir im Sinne von St. mar-
tin und mit hilfe von Laternen einen Lichtblick geben sowie hoff-
nung und Zuversicht schenken.
es wäre schön, wenn möglichst viele mitmachen würden und eine
oder mehrere Laternen in ein gut sichtbares Fenster hängen und
mit Lichterketten oder LeD teelichter zum Leuchten bringen wür-
den. Damit könnten sowohl unsere kinder, als auch wir erwachse-
nen, die herrlichen Laternen bestaunen. So hätten vor allem unsere
kinder in diesem schwierigen Jahr zu St. martin etwas besonderes
und könnten mit ihren selbstgebastelten Laternen beim abendli-
chen Spaziergang die leuchtenden Fenster bewundern.
Das berglerner Laternenfenster startet am 09.11.2020 und endet
15.11.2020. es würde mich persönlich sehr freuen, wenn sich mög-
lichst viele berglernerinnen und berglerner beteiligen würden.

herzliche grüße
ihr anton Scherer, erster bürgermeister

Nikolaus-Dienst 2020

Liebe eltern,
auch dieses Jahr zieht die Landjugend berglern wieder als nikolaus
und krampus von haus zu haus und beschert den kindern einen
schönen nikolaus–tag in berglern und der umgebung.
Der nikolaus-Dienst findet statt am 05. und 06. Dezember 2020 je-
weils ab 18:00 uhr
bitte melden Sie sich bis zum 30. november 2020 per Whatsapp
oder SmS bei Jasmin gabriel (0176 21387405) mit folgenden infos an:
- Familienname
- name und alter des kindes / der kinder
- adresse
- gewünschter termin (tag und uhrzeit) 
Wir werden ihnen dann den konkreten termin und nähere infos mit-
teilen.
Die Landjugend berglern freut sich auf zahlreiche anmeldungen und
wünscht eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit!
Der 6.12. ist schon bald, der nikolaus kommt aus dem Wald.
hat sich auch ruten mitgebracht, damit der böse nicht mehr lacht.
aber bei Süßem für die guten verzichtet er auf seine ruten.

Hygienemaßnahmen für den Nikolausdienst 
der Landjugend Berglern

Damit wir den nikolausdienst auch in diesen Zeiten stattfinden las-
sen können, bitte ich Sie folgende maßnahmen zu beachten und
umzusetzen:

1. Der besuch von nikolaus und krampus wird nicht länger als 15
minuten dauern

2. um eine eventuelle infektionskette nachverfolgen zu können, ist
es notwendig, die anwesenden auf einen haushalt pro besuch
zu beschränken

3. Der mindestabstand von 1,5 meter ist stets einzuhalten, daher
werden die geschenke nicht vom nikolaus übergeben, sondern
im haus abgelegt

4. keine generelle maskenpflicht, sofern der mindestabstand ein-
gehalten werden kann 

5. Laut der a-h-a-L-regel empfehlen wir, vor und nach dem besuch
zu lüften

6. Wenn die möglichkeit besteht, bitten wir darum, den nikolaus-
besuch im Freien zu gestalten

Zudem beobachten wir das aktuelle infektionsgeschehen im Land-
kreis erding, insbesondere in berglern und der umgebung. aufgrund
dieser kann es zur kurzfristigen absage des nikolausdienstes kom-
men. hierzu folgt die info rechtzeitig. Wir bitten um ihr Verständnis.
helfen wir zusammen, damit sich die kinder auch dieses Jahr auf
einen tollen besuch von nikolaus und krampus freuen können.

Vielen Dank für ihre mithilfe
Stefan Wimmer, 1. Vorstand kLJb berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 31.10. hl. Wolfgang, bischof v. regensburg
10:00 taufe magdalena hilger
So. 1.11. allerheiligen 
14:00 totengedenken mit gräbersegnung auf dem Friedhof
Mo. 2.11. allerseelen
kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa
9:00 niederlern: totengedenken mit gräbersegnung auf dem

Friedhof
18:00 allerseelenrosenkranz
Di. 3.11. Sel. rupert mayer, Ordenspriester
kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising
Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge

Der krieger- und Soldatenverein Langenpreising kann heuer wegen
der Corona-Pandemie die übliche haussammlung für die kriegsgrä-
berfürsorge in der zweiten hälfte des Oktobers leider nicht durch-
führen. bei dieser Sammlung ist bisher jedes Jahr eine beträchtliche
Summe zusammengekommen. 
um diese schöne tradition nicht abreißen zu lassen, bitten wir Sie
herzlich, im gedenken an die kriegstoten der gemeinde Langen-
preising, ihre sonst übliche Spende zu überweisen. 
Das geld dient der Überführung von noch verstreut liegenden ge-
fallenen auf kriegsgräberstätten und der Pflege dieser Friedhöfe.
etwa 15 gefallene Langenpreisinger des Zweiten Weltkriegs sind
noch nicht auf solche Friedhöfe umgebettet. ihre Spende macht
dies vielleicht möglich. nehmen Sie diese kleine mühe auf sich. 
empfänger: Volksbund Deutsche kriegsgräberfürsorge, 
iban De82 7002 0270 0041 1320 00. als Zweck bitte angeben: kSV
Langenpreising.
Der krieger- und Soldatenverein Langenpreising und der Volksbund
danken schon im Voraus für ihre Spende. 

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 30.10.
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion
So. 1.11. allerheiligen
9:00 totengedenken und gräbersegnung auf dem Friedhof
14:00 Zustorf: totengedenken und gräbersegnung auf dem Fried-

hof

NICHTAMTLICHER TEIL
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Mo. 2.11. allerseelen
kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa
16:00 Zustorf: allerseelenrosenkranz
17:00 allerseelenrosenkranz
Mi. 4.11. hl. karl borromäus, bischof
19:00 Pgr-Sitzung

Markt Wartenberg
Erste-Hilfe-Kurs der DLRG

Die Deutsche Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) in Wartenberg
bietet am Samstag, 31.10. einen kurs in erster hilfe an. Dieser kurs
beinhaltet neben den lebensrettenden Sofortmaßnahmen auch
maßnahmen bei Vergiftungen, akuten erkrankungen und unfällen.
Der kurs ist grundlage für Pkw- und Lkw-Führerscheinbewerber
sowie für den erwerb von trainer- und Übungsleiterlizenzen und
kostet 40 euro. Der kurs findet in der DLrg-Station in 85456 War-
tenberg in der thenner Str. 5 statt und dauert von 9 bis ca. 17 uhr.
rückfragen und anmeldungen (mit den angaben von namen, Vor-
name, geburtsdatum und vollständiger adresse) senden Sie bitte
per e-mail an erste-hilfe@wartenberg.dlrg.de. anmeldungen sind
noch bis zwei tage vor dem kurstermin möglich. 

Absage Monatsversammlung des Trachtenvereins Wartenberg

Leider hat sich die Lage bezüglich der Corona-Pandemie wieder ver-
schlechtert. Die monatsversammlung des Volkstrachtenvereins
Wartenberg am Samstag, 31. 10., findet nicht statt. 
Wir wünschen uns allen, besonders unseren mitgliedern, Freunden
und unterstützern des Vereins gute gesundheit und viel geduld.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 29.10.
19:00 euChariStieFeier
Fr. 30.10.
9:00 krankenkommunion
So. 1.11. allerheiligen
10:00 euChariStieFeier 
14:00 Ökumen. totengedenken mit gräbersegnung auf dem Fried-

hof
Mo. 2.11. allerseelen
kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa
16:00 allerseelenrosenkranz
19:15 holzhausen: totengedenken auf dem Friedhof mit gräber-

segnung
19:15 auerbach: totengedenken auf dem Friedhof mit gräberseg-

nung
Mi. 4.11. hl. karl borromäus, bischof
15:30 klinik: kath. gottesdienst

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 29.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 1.11.
9-18 uhr Offene kirche
So. 8.11.
9-18 uhr Offene kirche

Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 1.11.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrerin Oechslen 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrerin Oechslen 

So. 8.11.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer keller 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer keller
neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden eine mund-nasen-maske
tragen. 
melden Sie sich möglichst im Laufe der Woche für den gottesdienst
im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach dem Corona-
Schutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind, sind auch spontane
gottesdienstbesucher herzlich willkommen. 
bitte informieren Sie sich über die aktuellen gottesdiensttermine
in der erlöserkirche sowie über weitere (Online-)angebote auch auf
unserer homepage www.ev-kirche-erding.de 

Wir wünschen ihnen eine behütete und gesegnete Zeit. 
ihre evangelische kirchengemeinde erding 

Jagdgenossenschaft Kirchberg Bekanntmachung

Zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossen fur̈ die Jahre
2019 und 2020 wird hiermit eingeladen (aufgrund der beschrän-
kungen durch das Covid-19-Virus finden beide Versammlungen un-
mittelbar aufeinander folgend, am gleichen tag statt): am
Donnerstag, 12.11., um 19:30 uhr im gasthaus mul̈ler in Schröding
Tagesordnung Jagdjahr 2019:
1. Jahresbericht 2019
2. kassenbericht 2019
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings im Jahr 2019/2020
5. Änderung laufender Jagdpachtvertrag Jagdbogen i
6. aussprache der Jagdpächter
7. Wun̈sche und anträge
Tagesordnung Jagdjahr 2020:
1. Jahresbericht 2020
2. kassenbericht 2020
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings im Jahr 2020/2021
5. neuwahlen der Vorstandschaft (amtszeit ab 01.04.2021)
6. aussprache der Jagdpächter
7. Wun̈sche und anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzuneh-
men.
Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnehmen, können
sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. eine
schriftliche Vollmacht ist dazu erforderlich. Jeder Jagdgenosse kann
nur eine Vollmacht fur̈ sich in anspruch nehmen.
Wir bitten um dringende beachtung der aktuell gul̈tigen Corona-
Schutzmaßnahmen.
Da die teilnehmerzahl begrenzt ist, muss die Platzvergabe nach ein-
treffen der Jagdgenossen erfolgen. bei Überschreitung der zulässi-
gen teilnehmerzahl kann leider kein einlass mehr gewährt werden.

1. Jagdvorstand, Johannes Oberndorfer
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Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384  ·  Fax 9918

Gartengestaltung

- Heckenschneiden - Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

norbert Strobl gmbh
Settelestr. 1 · 85456 Wartenberg
tel. 08762 3080 · Fax 08762 1630
www.stroblgmbh.com · n.strobl@stroblgmbh.com

Fachbetrieb Fahrzeuglackierung

Autolackierung · Karosseriebau
Unfallinstandsetzung · Autoglas

       

       

Pesenlerner Straße 6 Telefon: 08762/727700 info@bayernglas.eu
85456 Wartenberg Telefax: 08762/7277044 www.bayernglas.eu

       

®

Druckerei GERSTNER

Wir gestalten und drucken

Strogenstraße 56 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762/1266 · Fax 08762/1299

info@gerstner-druck.de
Öffnungszeiten:

Mo-Do 7:30-17:30 Uhr, Fr 7:30-13 Uhr u. 15-17 Uhr, Sa 10:30-12 Uhr

Grafik, Layout, Druck, Digitaldruck,
Mailings, Kopien, drucken und scannen ihrer Unterlagen,
binden, heften, Spiral- u. Klebebindungen, Stempel, Plakate, Flyer, 

Visitenkarten, Kalender, Briefpapier, Facharbeiten, 
Festschriften, Broschüren, Einladungskarten, T-Shirt’s uvm....

Honig aus eigener 
Imkerei

Christian Refeld, Tel. 0176-96654667

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 31.10./1.11., versieht

Dr. Kurt Robert Irlbacher, eschenstr. 2, neufinsing, tel. 08121-987808

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.    30.10.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   31.10.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     1.11.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.   2.11.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       3.11.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.      4.11.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    St. bernhard-apotheke, Landshuter Str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.      5.11.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Helfer für Gartenarbeiten nach 
Wartenberg auf  450,- € Basis gesucht. 

Tel. 08762 / 5748

Fam. EHRL
Christbäume & Schnittgrün aus dem Holzland

regional, natürlich, nachhaltig, schonend

Christbaumverkauf
05./06./12./13./19./20. und 21. Dezember 2020

jeweils von 10:00 - 17:00 Uhr

Am Holz 4 – 84439 Steinkirchen
(zwischen Niederstraubing und Schröding)

Christbäume frisch aus unseren Kulturen, verschiedene Sorten wie z.B.: Nord-
mann-, Colorado-, Korea-, Kork- und Weißtanne oder Blaufichte und Kiefer
Schnittgrün in verschiedenen Variationen bereits ab Mitte Oktober
erhältlich, bitte bei Bedarf anrufen.
Die Hygieneregel sind uns sehr wichtig: Bitte tragen Sie einen Mund- und
Nasenschutz und beachten Sie die aktuellen Abstandsregeln.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tel. 08706-794 | Infos auf unserer Homepage: www.christbaum-ehrl.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Corona hält uns alle in atem und schränkt uns in allen Lebensbereichen sehr stark
ein. Das stößt nicht bei jedem auf Verständnis und Wohlgefallen. 
uns ist sehr wohl bewusst, dass es viele unterschiedliche meinungen zum umgang
mit dem Coronavirus gibt. in bayern geht die Staatsregierung ihren eigenen Weg, den
wir in den kommunen umsetzen müssen und werden.

Die in den letzten tagen sprunghaft ansteigenden infektionszahlen geben auf alle Fälle
anlass zu größter Sorge! Die bürgermeister und gemeinderäte bitten Sie alle, 
bleiben Sie wenn möglich zuhause, reduzieren Sie Ihre Kontakte, halten Sie bitte die
Abstands- und Hygieneregeln ein und informieren Sie sich über den aktuellen Stand
der Corona-ampel in unserem Landkreis!

Wir müssen zusammenhalten, damit wir gemeinsam 
diese schwere Zeit durchstehen!

          Christian Pröbst                     Josef Straßer                      Anton Scherer
         Erster Bürgermeister                    Erster Bürgermeister                    Erster Bürgermeister
           Markt Wartenberg                  Gemeinde Langenpreising                Gemeinde Berglern




